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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1 Jahresrechnung 2025 des Landkreises Eichstätt 2026/1881 
   

2 Hallenbad Beilngries; Anpassung der Eintrittspreise ab 01.09.2026 2026/1882 
   

3 Förderung der Gemeinden beim Bau und Ausbau von Radwegen; Antrag der 
Gemeinde Denkendorf 

2026/1886 

   

4 Zuschussantrag des Vereins Jura-Bauernhof-Museum e.V. 2026/1887 
   

5 Verschiedenes  
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Landrat Alexander Anetsberger eröffnet um 14:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Kreisausschusses. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Kreisausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
 
1 Jahresrechnung 2025 des Landkreises Eichstätt  

 
Der Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2025 des Landkreises und der Jahresabschluss 
2025 des Sondervermögens „Kliniken des Landkreises Eichstätt“ (Anlage 1) werden dem 
Kreisausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt und in der Sitzung ausführlich vorgestellt. 
 
Anschließend ist ein Beschluss zu fassen über die in das Haushaltsjahr 2026 zu übernehmen-
den Haushaltsausgabereste (Anlage 2). 
 
Im Haushaltsjahr 2025 wurden über- und außerplanmäßigen Ausgaben getätigt. Gemäß Art. 60 
LkrO und der Geschäftsordnung des Kreistags Eichstätt (§ 29 Abs. 2 Nr. 5 und § 41 Abs. 3) 
sind diese vom Kreisausschuss zu genehmigen (Anlage 3). 
 
Die Unterlagen stehen Ihnen voraussichtlich ab Montag, dem 13.04.2026 im Ratsinformations-
system zur Verfügung. 
 
 
Beschluss: 
 

 Der Kreisausschuss nimmt das Rechnungsergebnis 2025 des Landkreises Eichstätt so-
wie den Jahresabschluss 2025 des Sondervermögens „Kliniken des Landkreises 
Eichstätt“ gemäß Anlage 1 zur Kenntnis. 
 
zur Kenntnis genommen 
 

 Die Übernahme der Haushaltsausgabereste gemäß Anlage 2 zum Rechenschaftsbe-
richt in das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen. 
 
einstimmig beschlossen  

 

 Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß Anlage 3 werden beschlossen. 
 
einstimmig beschlossen  
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2 Hallenbad Beilngries; Anpassung der Eintrittspreise ab 01.09.2026  

 
Das Hallenbad Beilngries ist als Schulschwimmbad konzipiert. Abends und an Wochenenden 
ist das Hallenbad für den öffentlichen Badebetrieb zugänglich. Die Öffnungszeiten sind wie folgt 
festgelegt: 
 
Montag:  (Vereine, Wasserwacht) 
Dienstag bis Freitag: 17.00 Uhr bis 21:00 Uhr 
Samstag:  09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Sonntag/Feiertag: 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Im Kalenderjahr 2025 wurden 20.207 Besucher (7.975 Schulschwimmen, 9.701 Öffentlichkeits-
baden, 2.531 Vereinsschwimmen) gezählt.  
 
Die Eintrittsentgelte sind privatrechtlich geregelt und wurden zuletzt mit Wirkung ab 01.09.2023 
der Preisentwicklung angeglichen (vgl. Kreisausschussbeschluss vom 24.07.2023). 
 
Auf Basis der Ist-Einnahmen und -Ausgaben ergab sich im Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 
326.356,56 €. Im Hinblick auf gestiegene und steigende Energie- und Personalkosten sowie zur 
Begrenzung des Defizits schlägt die Verwaltung vor, die Eintrittspreise und Entgelte für das Hal-
lenbad Beilngries an die Kostenentwicklung anzupassen. 
 
Die derzeit gültigen Eintrittspreise und sonstigen Entgelte sowie die ab 01.09.2026 vorgeschla-
genen Beträge sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. 
 
Bei ansonsten unveränderten Nutzerzahlen wären durch die Preisanpassung Mehreinnahmen 
von jährlich ca. 17.000 € zu erwarten. 
 
Für das Hallenbad beim Schulzentrum Eichstätt-Schottenau hat die Verbandsversammlung des 
zuständigen Zweckverbands bereits am 18.03.2026 eine entsprechende Erhöhung beschlos-
sen. Der Gebührenvorschlag für Beilngries ist an diese Gebühren angelehnt. 
Die neuen Gebühren für das Hallenbad Beilngries bewegen sich eher unterhalb der vergleich-
baren Hallenbäder in der Region. Auch sehen viele in der Region befindliche Schwimmhallen 
für Kinder unter sechs Jahren kein Eintrittsgelt vor, so dass für das Hallenbad Beilngries vorge-
schlagen wird auch weiter so zu verfahren. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss beschließt, die Eintrittspreise und Entgelte für das Hallenbad Beilngries ab 
dem 01.09.2026 entsprechend der beiliegenden Übersicht (Anlage zu § 3 der Bade- und Benut-
zungsordnung für das Hallenbad bei der Altmühltal-Realschule Beilngries) festzusetzen. 
 
einstimmig beschlossen  
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3 
Förderung der Gemeinden beim Bau und Ausbau von Radwegen; 
Antrag der Gemeinde Denkendorf 

 

 
Der Landkreis Eichstätt ist bestrebt, das Radwegenetz kontinuierlich auszubauen und unter-
stützt deshalb die Gemeinden beim Bau und Ausbau von Radwegen.  
 
Derzeit liegt ein Antrag der Gemeinde Denkendorf zum Bau eines Radwegs zwischen Denken-
dorf und Zandt zur Entscheidung vor.  
 

 
 
Die Gemeinde Denkendorf plant den Bau eines Geh- und Radweges mit rund 1,6 km Länge 
von Denkendorf nach Zandt (rote Linie). Die Trasse führt über bereits vorhandene Wirtschafts-
wege in der Nähe der Kreisstraße EI 19. Der geplante Geh- und Radweg ersetzt durch die 
räumliche Nähe zur EI 19 (blaue Linie) auch einen etwaigen Radweg an der Kreisstraße und 
dient in erster Linie dem Alltagsradverkehr. 
 
Bei Gesamtkosten von rund 1.263.000 € rechnet die Gemeinde Denkendorf mit einer Zuwen-
dung nach Art. 2 BayGVFG von der Regierung von Oberbayern in Höhe von 847.500 €. 
 
Die Verwaltung. schlägt deshalb vor, dass sich der Landkreis Eichstätt – entsprechend seiner 
Förderpraxis (zuletzt Kreisausschuss am 12.05.2025) – mit einem Festbetrag in Höhe von ma-
ximal 113.000 € (rund 40 % der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten) beteiligt. Bei we-
sentlicher Unterschreitung der Kosten wird der Zuschuss entsprechend angepasst.  
 
  
 
 
 
 
 



Sitzung des Kreisausschusses vom 20.04.2026 Seite 6 
 

Beschluss: 
 
Der Kreisausschuss bewilligt der Gemeinde Denkendorf für den Bau eines Radwegs von Den-
kendorf nach Zandt einen Kreiszuschuss von maximal 113.000 €. 
 
einstimmig beschlossen  
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4 Zuschussantrag des Vereins Jura-Bauernhof-Museum e.V.  

 
Das Jura-Bauernhof-Museum in Hofstetten wird seit seiner Eröffnung im Juli 1986 von einem 
ehrenamtlichen Verein geführt, der nur über begrenzte Eigenmittel verfügt. Aufgrund der ge-
samtwirtschaftlichen Situation sind die gestiegenen finanziellen Auslagen für einen gemeinnüt-
zigen Verein insgesamt nur noch schwer zu tragen. 
 
Seit dem Jahr 2023 intensiviert der Verein sein Social Media Marketing und die Veranstaltungs-
koordination und -organisation. Gerade die Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Ver-
anstaltungen sind für die Vermarktung des Museums und damit für den gesamten Museumsbe-
trieb eine absolute Notwendigkeit.  
 
Die die insofern entstehenden (u.a. Personal-) Kosten die finanziellen Möglichkeiten des Ver-
eins übersteigen, hat der Verein beim Landkreis am 30.03.2026 einen Zuschussantrag gestellt. 
 
Der Verwaltungsvorschlag sieht vor, zunächst befristet auf fünf Jahre, d.h. bis zum 31.12.2030 
einen Zuschuss in Höhe der tatsächlichen nachgewiesenen Kosten der Öffentlichkeitsarbeit an 
den Verein zu bewilligen. Zu diesem Zweck leistet der Landkreis eine jährliche Vorauszahlung 
von bis zu 10.000 € an den Verein. Der Verein rechnet im Folgejahr gegenüber dem Landkreis 
ab und erhält Nachzahlungen bzw. führt Überzahlungen an den Landkreis ab. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Landkreis Eichstätt gewährt dem Verein Jura-Bauernhof-Museum e. V. einen Zuschuss in 
Höhe der tatsächlichen nachgewiesenen Kosten der Öffentlichkeitsarbeit gemäß Sachvortrag. 
Die Zuschussgewährung steht unter dem Vorbehalt der Mittelbereitstellung im Kreishaushalt. 
 
einstimmig beschlossen  
Die Abstimmung erfolgte ohne Landrat Anetsberger (1. Vereinsvorsitzender Jura-Bauernhof-
Museum e. V.). 
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5 Verschiedenes  

 
 - 
 
 
 
 
 
Mit Dank für die konstruktive Mitarbeit schließt Landrat Alexander Anetsberger um 15:05 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Kreisausschusses. 
 
 
 
 
 
 

gez. 
Alexander Anetsberger 

   gez. 
Manfred Schmidmeier 

Landrat    Schriftführer 
 
 


